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in (lie Generalversammlung der Aktionäre der Schweizerisch IrdesWogeselU.

<$>

Tit.!

Wir beehren uns, Ihnen hiomit den das Jahr 1884 umfassenden zweiunddreissigsten Geschäftsbericht der

Direktion über die Verwaltung unseres Unternehmens vorzulegen.

I. Verhältniss zum Bunde, zu den Kantonen und Landesgegenden.

Im Berichtsjahr sind keine das Eisenbahnwesen betreffenden Bundesgesetzo erlassen worden.

Das Gesetz über das Rechnungswesen der Eisenbahnen vom 21. Dezember 1883 haben wir im

vorjährigen Bericht besprochen. Nachdem dieses Gesetz am 15. April 1884 in Kraft getreten war, ordnete das

Eisenbahndepartement in Vollziehung der Übergangsbestimmungen desselben eine Untersuchung der Rechnungen und

Geschäftsberichte unserer Gesellschaft seit ihrem Bestehen an, und wir betrachteten es als unsere Pflicht, dem damit

betrauten Controlingenieur allen gewünschten Aufschluss zu ertheilen. Wir waren dann aber etwas erstaunt, ein

Verzeichnis beanstandeter Rechnungsposten zu erhalten, welche wir kaum hoffen durften auf aussergerichtlichem

Wege erledigen zu können. In der That blieb auch eine erste Konferenz, die am 18. September 1884 stattfand,

ganz resultatlos.

Jenes Verzeichniss umfasste mehr als 200 verschiedene Positionen, von denen einzelne sich freilich nur als

vorläufige Notirungen darstellten und welche unter folgenden Titeln betrugen:

1. Gründungskosten Fr. 1,258,674. 11

2. Geldbeschaffungskosten „ 1,454,611. 44

3. Bau- und Verwaltungskosten „ 3,885,429. 19

4. Untergegangene Bauwerthe „ 2,178,620. —

5. Betriebsinventar „ 1,154,552. 18

6. Verschiedenes „ 108,551. 80

Zu diesen Fr. 10,040,438. 72

kamen ferner hinzu die auf die Moratoriumslinicn bereits

verwendeten „ 3,253,837. 27

die Gotthardbahnsubvontion „ 4,260,000. —

die Kursverluste auf dem Anleihen von 160 Millionen Franken

laut Bilanz vom 31, Dezember 1883 „ 13,752,054. 40

Total Fr. 31,306,330. 39

Mit Zustimmung des Eisenbahndepartements behandelten wir nun diese verschiedenartigen Forderungen in einer

schriftlichen Eingabe, in welcher wir uns bemühten, jeder im Gesetz begründeten Zumuthung gerecht zu werden,

und wobei wir zu folgenden Propositionen gelangten:

à à à!»»!»«» à' Ui«» à Âàià ààzààWÛîàkt.

î
?it.!

XVir bsebren uns, lluien biomit don (Ins dabr 1834 umfassenden ?weiunddroissÌAston dosobäktsboriobt der

Direktion über à Verwaltung unseres Dnternebmons vorzulegen.

I. Vlk'Iiiiltià /IIIII lîmiilv, /Il lien Xiìàilvii mill ^!liule8A6^6il«Ivii.

Im koriobtsHabr sind koine 6ns kisonbaknwesen betreffenden Lundssgeset?« erlassen worden.

Das desot? über das Reebnungswesen der kisonbabnen vom 21. December 1883 baden wir im

vorjäbrigon koriebt bosprooben. àebdem dieses deset? am 15. ^»ril 1884 in krakt getreten war, ordnete (Ins Kisen-

babndepartoment in Voll?iebung dor Übergangsbestimmungen desselben sins Dntersuvbung der Revbnungen und

dosobältsberiobte unserer dosvllsoliatt soit ibrom kesteben an, und wir bstraokteten es als unsers klliebt, dem damit

betrauten dontrolingenisur allen gswünsobten ^uksobluss ?u ertbeilen. Wir waren dann aber etwas erstaunt, ein

Vor?.eielmiss beanstandeter keebnungsposten /u erbalton, welvbs wir kaum bolken durften auk aussorgeriobtliobem

Woge erledigen /.u können. In der 'I'bat blieb auob eine erste konksren?, die am 18. Leptsmber 1384 stattfand,

gan? resultatlos.

denes Ver?sivkniss umfasste mobr als 2l)t> versvbiodsns 1'vsitionvn, von denen einzelne sieb kreiliob nur als

vorläuLgo ülotirungen darstellten und welobe unter folgenden 4'iteln betrugen:

1. dründungskosten kr. 1,258,674. 11

2. deldbeselialfungskosten „ 1,454,611. 44

3. kau- und Verwaltungskosten ^ 3,835,429. 19

4. Untergegangene kauwertbo „ 2,178,626. —

5. ketriebsinventar „ 1,154,552. 18

6. Vorselnedenes „ 168,551. 36

/u diesen kr. 16,646,438. 72

kamen ferner binxu die auf die Noratoriumsliniou bereits

verwendeten „ 3,253,837. 27

die dottbardbalmsubvontion „ 4,266,666. —

die Kursverluste auk dem àlsibon von 166 klillionsn kranken

laut kilan? vom 31. December 1883 13,752,654. 46

rotal kr. 31,366,336. 39

.XI it Zustimmung des kisenbabndepartoments bsliandelten wir nun diese vorsolnedonartigöll korderungen in einer

sebriktliobsn Kingabe, in welebsr wir uns bsmükten, ^'eder im doset? begründeten Aumutbung gereekt ?u werden,

und wobei wir ?u folgenden kroxositionen Anlangten:
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1. Die Abschreibung der als Grundungskosten bezeichneten Ausgaben von

Fr. 1,258,674. 11, hauptsächlich vom Erwerb der Nationalbahn hergeleitet, mussten wir
gänzlich bestreiten

2. Geldbeschaffungskosten. Auf den angefochtenen diesfiilligen Ausgaben von
Fr. 1,454,611.44 wurden zur Abschreibung zugestanden:

a) Kurs- und Zinsverluste auf noch nicht zurückbezahlten Anleihen

der Nordostbahn Fr. 574,202. 85

b) Kursverluste auf dem Gemeinschaftsanleihen für Bötzberg- und

Aargauische Südbahn
T 718,278.01

3. Auf den Bau- und Verwaltungskosten von Fr. 3,885,429. 19 wurde eine

Abschreibung anerkannt von

wogegen solche mit Bezug auf die an verschiedene Kantone bezahlten Summen für

Trace-Anderungen abgelehnt wurde.

4. Für untergegangene Bauwerthe, alter Bahnhof Zürich und verschiedene audero

Objekte, veranschlagt auf Fr. 2,178,620. —, wurden Abschreibungen zugestanden von

5. Von den am Betriebsinventar verlangten Abschreibungen von Fr. 1,154,552. 18

konnten wir nur einen Betrag anerkennen von

6. Verschiedenes. Die Abschreibung der unter diesem Titel rubrizirten Ausgaben von

Fr. 108,551. 80 mussten wir gänzlich ablehnen

Im Ganzen wurden zur Abschreibung unbedingt zugestanden

Die auf die Moratoriumslinien verwendeten Summen erklärten wir zu amortisiren uns

bereit, sobald die Nordostbahn der weitern Baupflicht entledigt wäre

Für die Gotthardbahnsubvention von

verlangten wir eine Amortisationsfrist auf Konzessionsdauer, und für die Kursverluste vom

Anleihen von 160 Millionen Franken konnte auf die bereits im Gange befindliche Amortisation

verwiesen werden.

Es wurden also bedingt zur Abschreibung anerkannt

und mit den unbedingt anerkannten

Fügt man hinzu die erwähnten Kursverluste

so ergibt sich ein Total von

Fr.

V 1,292,480. 86

1) 548,025. 49

n 525,946. 50

D 350,325. 22

n —. —

Fr. 2,716,778. 07

Fr. 3,253,837. 27

t) 4,260,000. -

Fr. 7,513,837. 27

D 2,716,778. 07

Fr. 10,230,615. 34

V 13,752,054. 40

Fr. 23,982,669. 74

Die weiteren Verhandlungen über die Feststellung der zu amortisirenden Beträge fielen ins laufende Jahr. Der

Vorsteher des Eisenbahndepartements war zu einigen Konzcssionen bereit, glaubte aber hinsichts mehrerer bedeutender

l'osten den Entscheid des Bundesgerichtes vorbehalten zu müssen. Auf Einstellung der Ausgaben für die Moratoriumslinien

in die Amortisation wurde bestanden in der Meinung, dass für den Fall, als die Nordostbahn zum Bau einer

oder mehrerer dieser Linien verhalten werden sollte, auch die Wiederaufnahme eines entsprechenden Theiles dieser

Ausgaben in den Bauconto stattfinden könnte; wir glaubten uns in diesem Sinne dem Begehren des Departements

nicht widersetzen zu sollen.

Die Amortisation der Gotthardbahnsubvention innerhalb der festzusetzenden Frist konnten wir ebenfalls

kaum verweigern, nachdem die Centraibahn das Gleiche schon zugestanden hatte.
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1. Die Abschreibung à als D r ü n d u n g s k o s t o n bezeichneten Ausgaben von
Xr. 1,258,674. II, hauptsächlich vam X rwarb dor Xàtionalbakn hergeleitet, musston wir
gänxlialr bastreitan

2. (Z aId b a sali afkun g s k o s te n. àk clan angakoaktane» diaskàlligan Ausgaben van
Xr. 1,454,611.44 wurden 2ur Abschreibung 2ugestandon:

a) Kurs- nnà /?insverlusts aus nock niât 2urückbe2akltsn Knloiken

der Xordostbakn Xr. 574,262. 85

5) Kursverluste auk dam Damainsabastsanleilien kür Böt2berg- und

àrgauiscke Lüdbakn ^ 713,278.61

8. àk den Bau- und Verwaltungskosten von Xr. 3,885,429. 19 wurde eins

Abschreibung anerkannt von

wogegen solotik mit Le2ug auk die an verschiedene Kantono be2aklton Kummen kür

Xraaa-Vndarungan abgelehnt wurde.

4. Xür untergegangene Bauwortlio, alter Babnkok Xllrick und verschiedene andere

Direkte, veranschlagt auk Xr. 2,178,626. —, wurden Abschreibungen 2ugestanden van

5. Von den am Letriebsinventar verlangten Abschreibungen von Xr. 1,154,552. 18

konnten wir nur einen Betrag anerkennen von

6. Verschiedenes. Die Abschreibung der unter diesem Xitel rubri/irten Ausgaben von

Xr. 163,551. 86 mussten wir gän2licb ablehnen

Im (Zan2en wurden 2ur Abschreibung unbedingt 2Ugestanden.

Die auk die Moratoriumslinien verwendeten Kummen erklärten wir 2U amortisiron uns

bereit, sobald die Xordostbabn der wsitern Baupüicbt entledigt wäre

Xür die (Zottbardbabnsubvention von

verlangten wir sine Amortisations trist auk Xon2essionsdauer, und kür die Kursverluste vom

Anleihen von 166 Millionen Xranken konnte auk die bereits im (Zange beündlicke Amortisation

verwiesen worden.

Xs wurden also bedingt 2ur Abschreibung anerkannt

und mit den unbedingt anerkannten

Xllgt man Inn2u die erwähnten Kursverluste,

so ergibt sick ein Xotal von

Xr.

1,292,486. 86

" 548,625. 49

11 525,946. 56

71 356,325. 22

11 —. —

Xr. 2,716,778. 67

Xr. 3,253,837. 27

4,266,666. -

Xr. 7,513,837. 27

v 2,716,778. 67

Xr. 16,236,615. 34

H 13,752,654. 46

Xr. 23,982,669. 74

Die weiteren Verhandlungen über die Xeststellung dor 2U amortisironden Beträge tielou ins lautende dalir. Der

Vorsteher des Xisenbabndepartements war 2U einigen Xon2ossionon bereit, glaubte aber binsickts mehrerer bedeutender

Boston den Xntsckeid des Bundesgerichtes vorbehalten 2u müssen. àkXinstellung der Ausgaben kür die Moratoriums-
linien in die Amortisation wurde bestanden in der Meinung, dass kür den Xall, als die Xordostbabn 2un> Bau einer

oder mehrerer dieser Birnen verhalten werden sollte, such die IViederauknabme eines entsprechenden X hviles dieser

Ausgaben in den Lauconto stattfinden könnte; wir glaubten uns in diesem Kinne dem Begehren des Departements

nickt widersetzen 2u sollen.

Die Amortisation der tZotthardbaknsubvention innerhalb der keàusàonden Xrist konnten wir ebenfalls

kaum verweigern, nachdem die Dontralbakn das (Zleicbe sckon 2ugsstandsn hatte.
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Betreffend die Kursverluste auf dem Anleihen von 160 Millionen Franken anerkannte das Departement das

Recht der Nordostbahn, dafür eine 74-jährige Amortisationsfrist anzusprechen, während für die übrigen Posten eine Frist

von 16 bis 17 Jahren fixirt werden müsste. Das Departement setzte Werth darauf, dass für beide Beträge eine einheitliche

Amortisationsfrist angenommen werde, und berechnete dafür eine mittlere Dauer von 28 Jahren, welche jedoch

mit Rücksicht auf die Verpflichtungen der Nordostbahn gegenüber den am Moratorium betheiligten Landesgegenden

abzukürzen und auf 24 Jahre festzusetzen sei. Da das Gesetz sich nicht klar darüber ausspricht, ob auch der Streit

über die Fristen für die Amortisation dem Entscheide des Bundesgerichtes unterstellt werden könnte, und da im

Streitfall eine weitere Verkürzung der Frist für die im Obligationenrecht, § 656, 7 nicht genannten Posten als möglich

denkbar wäre, so schien es uns, die einheitliche Frist dürfe als Basis acceptirt werden, insofern als weitere

Kompensation für den Verzicht auf die 74 Jahre die Zusicherung gegeben werde, dass auch im Falle einer Konversion

des betreffenden Anleihens während der Dauer der 24 Jahre die Tilgung der Kursverluste nicht sofort verlangt,
sondern gleichwohl auf alle 24 Jahre vertheilt werde. Nachdem dies zugestanden wurde, glaubten wir damit das

Interesse der Nordostbahn hinlänglich gewahrt, und es erschien uns auch nicht angezeigt, gegen die Beschleunigung
der Amortisation auf 24 Jahre Einsprache zu erheben.

Es blieb noch die Frage übrig, ob nach der Ansicht des Departements mehrere bedeutende Posten, wie z. B. die

an die Kantone Aargau, Luzern, Zug und Baselland für Bewilligung nachträglicher Änderung der ursprünglichen

Konzessionsbedingungen bezahlten Summen (ungefähr Fr. 1,065,000), ferner die grundsätzliche Frage betreffend

untergegangene Bauwerthe und Gründungskosten, was die Abschreibung betrifft, dem Entscheide des Bundesgerichtes

unterworfen werden sollen. Die Nordostbahn hätte diese Punkte nicht allein vor den Richter bringen können,

ohne auch zugleich alle übrigen Differenzen, in welchen sie einen günstigen Entscheid hätte erwarten dürfen, dem

nämlichen Forum vorzulegen, und es wäre daraus ein langwieriger Prozess entstanden, den wir um so mehr zu

vermeiden suchten, als alle übrigen Bahnen sich mit dem Departement zu vergleichen trachteten, und uns auch aus

andern Gründen eine rasche Erledigung wünschbar schien. Wir proponirten daher dem Departement die Erhöhung
der zu amortisirenden Summe auf 25 Millionen, sofern damit alle weiteren Differenzen als beseitigt betrachtet werden

könnten. Das Departement ging auf diesen Vorschlag ein, indem es die Amortisationsfrist auf 24 Jahre festsetzte.

Der Verwaltungsrath billigte unser Vorgehen, indem er sich ebenfalls für gütliche Beilegung aussprach. Es

kam in Folge dessen die Übereinkunft zu Stande, die wir hier wörtlich folgen lassen.

„Protokoll
über die Verhandlungen betreffend die Bereinigung des Bauconto der Schweizerischen Nordostbahn.

In Vollziehung der in Ziffer 1 der Übergangsbestimmungen zum Bundosgesetz über das Rechnungswesen der

Eisenbahngesellschaften vom 21. Dezember 1883 enthaltenen Vorschriften ist das schweizerische Eisenbahndepartement

mit der Direktion der Schweizerischen Nordostbahn in Unterhandlung getreten, um auf dem Wege gütlicher Verstän-

digung den Gesammtbetrag der Kosten zu ermitteln, welche gemäss Art. 2 des genannten Gesetzes unter den Aktiven

der Bilanz verrechnet werden dürfen.

Zu diesem Ende sind

der Vorsteher des Eisenbahndepartements, Herr Bundesrath Welti,
und als Abgeordnete der Nordostbahn die Herren Präsident Studer und Direktor Russonberger

zusammengetreten, und es haben sich dieselben unter beidseitigem Vorbehalt höherer Genehmigung über die

nachfolgenden Punkte gütlich verständigt.

— 5 -
Betreffend l!!v Kursverluste auk dom àleiben vou 166 lffillionon branken anerkannte à Departement das

lìsotit der Kordostbakn, dakiir sine 74-)äkrigg ^.mortisationskrist anzuspreoben, wäbrend kür die übrigen Dosten sine brist

vou 16 dis 17 lakren tixirt werden müsste. Das Departement setzte ^Vertb darauf, dass kür beide Betrage eine oinbeit-

iiodo Vmortisationskrist angenommen werde, und doreodneto dakllr eins mittlere Dauer von 28 ffabren, welobe )edoeb

mit Rüoksiobt auk âis Vorpffiebtungsn der Kordostbabn gegenüber den am Noratorium bstbeiligtsn Dandssgegenden

abzukürzen und auk 24 .ladre ksst^uset/on sei. Da das Dssetz sied niodt klar darüber ausspriobt, ob anob der Ltreit

über die bristen kür die Amortisation dem bntsobeids des Bundesgeriobtes unterstellt werden könnte, und da im

Ltreitkall eins weitere Verkürzung der brist kür die im Obligationeursobt, H 656, 7 niebt genannten basten als möglieb

denkbar wäre, so sobien es uns, die einbeitbvke brist dürke als Basis aoesptirt werden, insokern als weitere

Kompensation kür den Vsrziobt auk die 74 ,labre die ^usivberung gegeben werde, dass auob im balle einer Konversion

des betreffenden Vnlsibsns wäbrsnd der Dauer der 24 dabre die l'ilgung der Kursverluste niebt sokort verlangt^

sondern gleiobwobl auk alle 24 dabrs vertbeilt werde. Kaobdem dies zugestanden wurde, glaubten wir damit das

Interesse der Kordostbabn binlängliob gewabrt, und es orsebien uns auob niebt angezeigt, gegen die Besobleunigung

der Amortisation auk 24 .labre binspraobe zu erbeben.

bs blieb noob die brage übrig, ob naob der ànsielit des Departements mskrere bedeutende boston, wie z. B. die

an die Kantone Vargau, Duzern, ^ug und Baseband kür Bewilligung naebträgliobor Änderung der ursprüngliebsn

Konzessionsbedingungen bezabltsn Lummsn (ungstäbr br. 1,665,666), kerner die grundsätzliebs brage betreffend unter-

gegangene Lauwertbs und Dründungskosten, was die Vbsobreibung betrifft, dem bntsobside des Bundvsgeriobtss

unterworksn werden sollen. Dis Kordostbabn batte diese bunkte niebt allein vor den Riobtor bringen können,

obne auob zugleiob alle übrigen Differenzen, in weloben sie einen günstigen Kntsebsid bätte erwarten dürken, dem

nämlieben borum vorzulegen, und es wäre daraus ein langwieriger brozess entstanden, den wir um so mekr zu

vermeiden suobten, als alle übrigen Labnon sieb mit dem Departement zu vergleioben traobtstsn, und uns auob aus

andern Dründen eine rasobe brlsdigung wünsobbar sobien. >Vir proponirten daber dem Departement die brböbung
der zu amortisirendsn Luwms auk 25 Nillionsn, sokern damit alle weiteren Differenzen als beseitigt bstraobtet werden

könnten. Das Departement ging auk diesen Vorsoblag ein, indem es die Vmortisationskrist auk 24 dabre ksstsetzts.

Der Verwaltungsratb billigte unser Vorgeben, indem er sieb sbenkabs kür gütliobs Beilegung ausspraob. Ks

kam in bolgo dessen die Übereinkunft zu Ltands, die wir bier wörtlieb kolgen lassen.

„Protokoll
»bvr die V^nliaiidliiiige» betreffend die Bereinigung des küitvont» der iiieliiveizeriselien Xnrdostlulliu.

In Vollziobung der in Ziffer 1 der Übergangsbestimmungen zum Bundesgesetz über das Beoknungswosen der

bissubabngesellsebakton vom 21. Dezember 1883 entbaltsnen Vorsobrikten ist das sebwoizsrisebo bisenbabndepartemont

mit der Direktion der Lobwsizerisobe» Kordostbabn in Ilnterbandlung getreten, um auk dem IVege gütliober Verstän-

digung den Desammtbstrag der Kosten zu ermitteln, welebs gemäss ^rt. 2 des genannten Desetzss unter den Vktivsn

der Bilanz verreobnet werden dürken.

6u diesem bnde sind

der Vorsteber des Kisenbabndepartsmsnts, Herr Bundesratb V/ eIti,
und als Abgeordnete der Kordostbabn die Derren bräsidont Ltuder und Direktor Bussen berger

zusammengetreten, und es babsn sieb dieselben unter beidseitigem Vorbsbalt böbsrsr Denebmigung über die uaek-

folgenden bunkte gütliob verständigt.



„Art. 1.

Die Verhandlungen hatten zum Gegenstand die nachfolgenden, in den Aktiven der Bilanz von
stehenden Conti:

A. Auf den Bau verwendete Kapitalien.
I. Nordostbahnlinien.

a) S tammnetz:
1. Betrag der Bauausgaben laut vorjähriger Rechnung
2. Betrag der Bauausgaben im Jahr 1883

b) Neue Linien:
1. Betrag der Bauausgaben laut vorjähriger Rechnung
2. Ab: Ncttoeinnalunen im Jahr 1883

c) Erwerb der Schweizerischen Nationalb a Ii n
(einschliesslich Baureserve für Instandstellung der Bahn)

II. Transportmaterial und Werkstätten.
1. Betrag der Bauausgaben laut vorjähriger Rechnung
2. Betrag der Bauausgaben im Jahr 1883

III. Betheiligung bei andern Bahnunternehmungen.

a) Eisenbahnlinie Zürich-Zug-Luzern:
1. Einbezahltes Betheiligungskapital der Nordostbahn
2. Für den Kanton Zug geleistete Einzahlungen
3. Einlösung der gekündigten Obligationen

b) Bötzbergbahn:
Betrag der bis Ende vorigen Jahres geleisteten Einzahlungen
Ab: Hälftiger Anthcil an den Einnahmen der Baurechnung pro 1883

c) Aargauische Südbahn:
Betrag der bis Ende 1883 geleisteten Einzahlungen

ä) Eisenbahnlinie Koblenz-Stein:
Betrag der geleisteten Einzahlungen

e) Eisenbahnlinie "Wohlen-Bre'mgarten:
Betrag der geleisteten Einzahlungen

f) Eisenbahnlinie Effretikon-Wetzikon-Hinweil :

1. Betrag der geleisteten Einzahlungen auf das Aktienkapital
2. Betrag der geleisteten Einzahlungen auf das

Obligationenkapital Fr. 1,120,000.—
Ab: Rückzahlung per 31. Dezember 1883 „ 20,000. —

g) Eisenbahnlinie S ulgen-Bischofsze 11 - Go ssau:
Einbezahltes Betheiligungskapital der Nordostbahn

IV. Gotthardbahn-Subvention

B. Liquidations-Rechnung.
Kapitalbeschaffung des 160 Millionen Anleihcns I. Hypothek:

a) Kursverluste auf den Einzahlungen der I. Emission von 68
Millionen Franken à 4'/s°/o

h) Kursverluste auf den Einzahlungen der II. Emission von 17

Millionen Franken à 4'/s °/o

c) Kursverluste auf der antizipirten Einzahlung von Fr. 2,090,500
im Jahre 1883 auf die I. Emission von 68 Millionen à 11 20 o

Hievon ab :

a) Amortisation der im Jahr 1879 verrechneten Spezialkommission
laut Art. 8 der Konvention vom 11. März/10. Dezember 1878

h) I.—V. Amortisationsquote pro 1879/83 (I. Februar 1880/84)

C. Betriebs- u. verfügbare Kapitalien

Summa

Fr. Cts. Fr. Cts.

66,456,048 45
32,441 81 66,488,490 26

48,141,265 63
4,706 39 48,136,559 24

5,500,000

28,668,383 80
22,041 07

6,000,000
800,000 —

2,826,000 — 9,626,000

12,194,361 35
1,220 62 12,193,140 73

6,100,000

45,174 39

500,000 —

500,000 —

1,100,000 — 1,600,000

300,000

12,871,554 40

1,600,000 —

14,471,554 40

430,500 — 14,902,054 40

500,000
650,000 — 1,150,000 —

Er.

1883

Cts.

120,125,049

28,690,424
"148,815,474

30,364,315

4,260,000

50

87

37

12

183,439,789 49

13,752,054

3,658,156

200,850,000

40

11

„à i.
vis VoàinjlniiAon dation /um (íeMnstanti àîs naoì>koIZollàon, in àon Aktivs» llsr Ililanx von

stàsndon (ionti:

àk àen Sau verwendet« Capitalien.
I. liordostbaknlinien.

n) Ltalninnot/:
1. Betrag der Lauausgaben laut vor)»brigvr kvebnung
2. Betrag der Lauausgabvn im .lulir 1883

K) ^ieus Linien:
1. Betrag dor Lauausgaben laut vorMkrigvr Bevbnung
2. ^Vb : Kettoeinnabmen im dabr 1883

o) Drworb àor Loliwoi/orisvdon Hationaldalin (ein-
svdliosslioli Laurssorvo kür Instanâstvlluvg dor Ilaini)

II. Iransportmaterial unli V/erkstätten.
1. Betrag der Lauausguben laut vorMbrigor Beebnung
2. Betrag dor Lauausgabvn im dabr 1883

III. Zetkoiligung be! andern ösbnuntsrnebmungen.
<V visonbabnlinio ^llriok-^ug-Vn/vrn:

1. Kinbv/adltes Betlieiliguugskapitul der Kordostbabn
2. I'ür don Kanton Xug geleistete Kinv.nbluugon
3. Kinlösung der gekündigten Obligationen

ö) ööt/borgbabn:
Betrag der bis kinds vorigen dabros geleisteten kllu/aiiluugeu
.1 d I Hälftiger d,ntbvil »u den Kinnalimon der Baurevlinung pro 1883

r» ^argavisodo Lüdbabn:
Betrag der bis Knd« 1883 geleisteten kün/ablungen

<V v isenbalinlinie Koblsn/-8tein:
Betrag der geleisteten Kin/ablungen

e) Visenbaknlinis 4VobI on-Lrs'w garton:
Betrag der geleisteten Kin/aliiungen

/) Vi sonb abnli n io Vkkretikon-iVot/ilcon-IIinwoil:
1. Betrag der geleisteten Kinsalilnngen auk das Aktienkapital
2. Betrag der geleistvisn klinkablungen auk das

Obligationenkapital lr. 1,120,000.—
.V!) : Küvksälung per 31. December 1883 » 20,000. —

Vis on baknli nio 8 ulgon-Lisvboks/o II -0lossau:
künbesakltos Bstlisiliguogskapital der Kordvstdalin

IV. 0vttbardbakn-8llbvention

S vic>uiciatic>ns-ItoLknung.
Kapitalbesvkatkung des 100 Milionen ^»lelbvns I. Iivpel!>ek:

«) Kursverluste auk den künsablunge» der I. Kmissivn von 08
Millionen Franken à 49« "/o

/') Kursverluste auk den Kln/ablungeo der II. Kmission von 17

Millionen Kranke» à 4^/2 e

r) Kursverluste auk der antiaipirten Kin^aklung von I'r. 2,0!>0,300
im ,labre >883 auk die I. klmission von 08 Millionen à 4>/2^/o

Bivvon ab:
»4 Amortisation der im dabr I87S verrovlmetvn Lpevdalkomnussivll

laut .Irl. 8 der Konvention vom 11. Mär?/Il>. December 1878
b) I.—V. ^mort!sati»os<ìuvte pro 1873/83 (i. I'ebruar 1880/84)

L. Lvtrieds- u. verkügbarv Capitalien

Summa

I'r. lits. I'r. lits.

00,456,048 45
32,441 81 00,488,490 20

43,141,205 03
4,706 39 48,130,559 24

5,500,000

28,008,383 80
22,041 »7

0,000.000
800,000 —

2,826,000 — 9,020,000

12,194,301 35
1,220 02 12,193,14» 73

0,100,000

45,174 39

500,000 —

500,000 —

1,100,000 1,000,000

300,000

12,871,554 40

1,000,000 —

14,471,554 40

430,500 — 14,902,054 4«

500,000
050,000 — 1,150,000 —

I'r.

1383

lits.

120,125,049

28,090,124

143,815,47!

90,304,315

4,200,000

50

87

37

12

183,439,789 49

13,752,054

3,058,150

200,850,000

40

11
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»Art. 2.

Die Verwaltung der Nordostbahn anerkennt die in Art. 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 1883 begründete

Verpflichtung:

I. Fr. 696,467.45 Emissionsverluste auf dem Aktienkapital aus dem Bauconto auszuscheiden;

IL Die nachstehenden weitern Posten im Gesammtbetrage von 25 Millionen Franken gemäss Art. 4 aus den Aktiven

der Bilanz zu entfernen:

a) Fr. 2,927,648. 76 Verwendungen, mit welchen der Bauconto des Stammnetzes und der Rollmaterial-

conto belastet sind;

b) „ 3,253,837.27 als Betrag der auf die zurückgestellten Linien gemachten Verwendungen;

c) „ 503,926.78 aus dem Conto über die Betheiligung am Bötzbergbahnunternehmen ;

d) „ 302,532.79 aus dem Conto über die Betheiligung an der Aargauischen Südbahn;

e) „ 4,260,000. — Betrag der Gotthardbahnsubvention und endlich

f) „ 13,752,054. 40 Betrag der Liquidationsrechnung.

Fr. 25,000,000. — Total wie oben.

„Art. 3.

In Bezug auf die in Art. 2, Ziffer II, lit. b aufgeführte Summe von Fr. 3,253,837. 27 Cts. wird für den Fall,
dass die Nordostbahn die im Bundesbeschluss vom 14. Februar 1878 bezeichneten Linien oder einzelne derselben

zur Ausführung bringt, eine Verständigung, und wenn nöthig der bundesgerichtliche Entscheid über die Frage

vorbehalten, mit welchem Betrag der bisherigen Verwendungen der Bauconto wieder belastet werden soll.

„Art. 4.

In Anwendung des letzten Absatzes von Art. 4 des Gesetzes vom 21. Dezember 1883 wird bestimmt, dass

die gemäss Art. 2, Ziffer I dieses Protokolls aus dem Bauconto zu stellenden Emissionsverluste auf dem Aktienkapital

(Fr. 696,467. 45 Cts.) in den künftigen Bilanzen unter der Rubrik „Emissionsverluste auf den Aktien"
eingetragen werden.

Die im Art. 2 unter Ziffer II aufgeführten Posten sind in nachstehender Weise zu amortisiren.

Nach Art. 4 des Gesetzes hat die Nordostbahngesellschaft für die Amortisation der Kursverluste im Betrage

von Fr. 13,752,054. 40 Cts. eine nach der Anleihensdauer bemessene Frist von 74 Jahren zu beanspruchen, und die

nach derselben Gesetzesbestimmung für die Tilgung der weitern Fr. 11,247,945. 60 Cts. von dem Bundesrath zu
bestimmende Frist belauft sich nach dem allgemein angenommenen Masstab auf 16 bis 17 Jahre. Im Hinblick auf
die Verpflichtungen der Nordostbahn zum Bau und Betrieb der in Art. 3 dieses Vertrages erwähnten Linien ist aber

die Amortisation zu beschleunigen, und es wird daher die Dauer derselben für die Gesammtsumme von 25 Millionen

Franken hiemit auf 24 Jahre festgesetzt.
Die Nordostbahn verpflichtet sich, während dieser Zeit und zwar zum ersten Mal auf Rechnung des Jahres

1884 aus den Betriebseinnahmen jährlich die feste Summe von Fr. 1,040,000 oder nach ihrer Wahl Fr. 600,000 mit

Zuschlag von 4,5°/o der jeweiligen Summe der vorangegangenen Jahreszahlungen zur Abzahlung an ihre Obligationenschuld

oder zur Bildung eines entsprechenden Amortisationsfonds zu verwenden.

Sollte im Laufe der 24 Jahre die Nordostbahn für zweckmässig finden, von dem einen der obengenannten

Amortisationssysteme zum andern überzugehen, so wird der Bundesrath im Benehmen mit der Gesellschaft die nach

dem dannzumaligen Stande der Amortisation erforderlichen neuen Ziffern der festen Quote oder der Annuität in der

Weise bestimmen, dass dadurch die Amortisation von 25 Millionen Franken in 24 Jahren nicht alterirt wird.
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„àrt. 2.

Ois Verwaltung dor Kordostbabn anerkennt die in Krt. 2 des Oesotzos vom 21. Dezember 1883 begründete

Vorpllicbtung:

I. Or. 696,467.45 Omissionsvorlusto auk dom Aktienkapital »us dom Bauconto auszuscboidon;

I I. Ois nacbstobonden wsitern kosten im Oosammtbotrago von 25 Nillionen Oranken gemäss ^rt. 4 aus <len Aktiven

dor Bilanz /s entkernen:

«) 15'. 2,927,648. 76 Verwendungen, mit wolcken dor Baueonto dos Ltammnotzos und der Rollmatorial-

conto belastet sind;

^ „ 3,253,837.27 als Betrag dor auk à zurückgestellten Linien gomacbton Verwendungen;

o) „ 593,926.73 aus dom Oonto über die Lotboiligung ain Bet/.bergbabnunternebmen;
ck) „ 392,532.79 aus dom Oonto über dig Betkeiligung au dor Vargauiscbon Lüdbabn;

„ 4,269,999. — Botrag dor Oottbardbabnsubvsntion und endlicb

./) „ 13,752,954. 49 Betrag dor Liczuidationsrecbnung.

15'. 25,999,999. — l'otal wie oben.

„^rt. 3.

In Bezug auk dio iu Krt. 2, killer II, lit. 5 aukgekülnto Lumwe von Or. 3,253,837. 27 Ots. wird kür don Ou!!,

dass dio Kordostbabn dio im Bundesbescbluss vom 14. Oobruar 1378 bozoicbuoten Linien odor einzelne derselben

zur ^uskübrung bringt, sino Verständigung, und wonn nvtlrig dor bundesgericdtlicbo Ontscboid über dio Orage vor-
lokal ton, mit welcbom Betrag' dor biskorigen Verwendungen dor Bauconto wieder belastet werdon soli.

,Vrt. 4.

In Anwendung des lot/ton Absatzes von ^rt. 4 des Oosotzes vom 21. Dezember 1883 wird bestimmt, dass

dio gemäss Vrt. 2, /ikt'or I dieses krotokolls aus dom Lauconto zu stolloudon Omissionsvorlusto auk dem Aktion-

kapital (Or. 696,467. 45 (Its.) in den künftigen Lilan-on unter der Itubrik „Omissionsvorlusto auk den Aktien" oinge-

tragen worden.

Oie im Lrt. 2 unter Viktor II aukgokübrten kosten sind in naobstebondsr 5Voisv zu amortisiron.

Mob Vrt. 4 dos Ossotzos bat die Kordostbabngosellscbakt kür die Amortisation der Kursverluste im Betrage

von Or. 13,752,954. 49 Ots. eins naob dor L.nloibonsdauor bomsssono Orist von 74 dabren zu beansprucbon, und die

navb derselben Oosotzesbostimwung kür dio Oilgung der weitorn Or. 11,247,945. 69 Ots. von dem Lundosratb zu
bestimmende Orist bolaukt siob naob dem allgemein angenommenen Nasstab auk 16 bis 17 labie. Im Ilinbliok auk

die Verptliebtungon dor Oordostbabn zum Lau und öetriob dor in àt. 3 dieses Vertrages erwäbnton Linien ist aber

die Amortisation zu besobleunigon, und es wird daber die Bauer derselben kür die Oosammtsumms von 25 Nillionen
Oranken biemit auk 24 labre kostgosotzt.

Ois Kordostbabn verptlielitvt siob, wäbrend dieser Ooit und zwar zum ersten Nal auk Recbnung dos daines

1884 aus den Letriebsoinnabmon jäkrlicb dis koste Bummo von Or. 1,949,999 odor naob ibror Vkald Or. 699,999 mit

/useblag von 4,b^/o der jeweiligen Lumme der vorangegangenen dabreszablungon zur Vbzablung an ibro Obligationen-
sobuld oder zur Bildung eines eutsprecbonden Kmortisationskvnds zu verwondon.

Lollto im Lauke dor 24 dabro dis Oordostbabn kür zweckmässig tinden, von dem einen der obongonannton

^mortisationssz'stomo zum andern überzugeben, so wird der Lundosratb im Lonobmen mit der Oesellscbakt die naob

dem dannzumaligon Ltando der Amortisation orkordorlicbon neuen Oikt'orn der kosten tjuoto oder der Annuität in der

Weise bestimmen, dass dadurcb die Amortisation von 25 Nillionen Oranken in 24 .labrou niebt alterirt wird.
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Wenn im Verlaufe der mit 1. Januar 1884 beginnenden Amortisationsfrist bei Feststellung der Jahresrechnungen,

sei es in Folge von Konversion der bestehenden, sei es durch Aufnahme neuer Anleihen oder aus irgend

einem andern Grunde sich neue zu amortisirende Posten ergeben, so werden die Beträge dieser Posten der obigen

Summe von 25 Millionen Franken beigefügt und nebst der letztern mittelst Fortsetzung der hier vereinbarten

jährlichen Amortisationsleistungen über die 24 Jahre hinaus abgeschrieben.

In gleicher Weise verlängert sich die Amortisation, falls die Nordostbahn in einzelnen Jahren mit ihren

Amortisationsleistungen im Rückstand bleiben sollte.

Hinwieder bleiben die Bestimmungen der gegenwärtigen Verständigung auch in dem Falle unverändert in Kraft,

wenn Anleihen, von welchen Kursverluste in der zu amortisirenden Summe enthalten sind, vor Ablauf ihrer Dauer

(Gesetz vom 21. Dezember 1883, Art. 4, alinéa 3) zurückbezahlt oder konvertirt werden.

Mit dem Zeitpunkt dagegen, in welchem die Nordostbahn gemäss dem Bundesbesehluss vom 14. Februar 1878

zum Bau einer oder mehrerer Linien verhalten werden sollte, wird ihr die Befugniss eingeräumt, eine angemessene

Verminderung der festgesetzten Verpflichtungen zu beanspruchen. Eine entsprechende Modifikation des Amortisationsplans

hat auch in dem Fall stattzufinden, wenn auf gütlichem Wege zwischen den Betheiligten eine Umänderung

der bestehenden Bauverpflichtungen herbeigeführt werden sollte.

„Art. 5.

In Folge der in den vorstehenden Artikeln festgesetzten Verständigung wird die Verwaltung der Nordostbahn

die im Art. 1 bezeichneten Aktivposten der Bilanz pro Ende 1883 in die Eingangsbilanz dos Jahres 1884 folgender-

massen vortragen:
Fr. 115,089,454. 39 auf den Bau der Nordostlîûhnlinien verwendete Kapitalien;

„ 22,052,261. 21 Rollmaterialconto;

„ 1,921,045. 44 Werkzeug- und Mobiliarconto;

„ 29,512,681. 16 Betheiligung an andern Unternehmungen, nämlich:

Zürich-Zug-Luzern Fr. 9,626,000.

Bötzbergbahn n 11,689,213.

Aargauische Südbahn » 5,797,467.

Wohlen-Bremgarten V 500,000.

Effretikon-Hinweil n 1,600,000.

Sulgen-Gossau r 300,000.

„ 696,467. 45 Emissionsverluste auf dem Aktienkapital;

„ 2,961,810. 17 Conto der Nebengeschäfte;

„ 25,000,000. — zu amortisirende Verwendungen;

„ 3,616,280. 18 Betriebs- und verfügbare Kapitalien.

Fr. 200,850,000. -
Die Nordostbahn wird dem Eisenbahndepartement ein mit den Angaben der Erstellungskosten versebenes

Inventar des Rollmaterials, sowie eine übersichtliche Zusammenstellung der Werkzeuge und Geriithschaften unter

Angabe des Inventarwerthes zustellen.

Bern, >

„ 8. Aprü 1'885.
Zürich,

Der Vorsteher des schweizerischen Eisenbahndepartoments: Für die Direktion der Schweizerischen Nordostbahn:

Welti. S t u d e r.
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IVono im Vsrlsuts der mit 1. Januar 1334 beginnenden ^.mortisatioriskrist bei Leststsllung der daliresreob-

nungen, sei s» in Lolgs von Conversion der bsstebsndsn, ssi es durob ^.uknabms nsusr ^nlsibsn oder nus irgend

sinsm andern Brunds siob nsus ?u amortisirends Losten ergeben, so werden dis Beträge dieser Losten der obigen

Lummo von 25 Millionen Kranken beigefügt unà nebst der let/torn mittelst Lortsàung ,lor bior vereinbarten Mir-
lieben ^.mortisationslsistungsn über àis 24 àabre binans abgssekrieben.

In gleiebsr Vkeiss verlängert sieb àis Amortisation, falls àis bioràostbalin in einzelnen àabren mit ibrsn

lkmortisationsleistungen im Bllekstand bleiben sollte.

Hinwieder bleiben àis Bestimmungen àer gegenwärtigen Verständigung aueb in dem Lalle unverändert in Kraft,

wenn Vnleiben, von weleben Kursverluste in der ?u amortisironden Bumme entbalten sind, vor Ablauf ikror Bauer

(Beset? vom 21. Bs?ember 1383, Vrt. 4, alinéa 3) ?urüekbe?ablt oder konvertirt werden.

Ait dem Zeitpunkt dagegen, in welebsm die Kordostbakn gemäss dem Bundesbesobluss vom 14. Lobruar 1873

?um Lau einer oder mskrsrer Linien verbaltsn worden sollte, wird ibr die kekugniss eingeräumt, eine angemessene

Verminderung der festgesetzten Verptliebtungon ?u boansprueben. Line entsprsobende Xlodilikation des Amortisations-

plans bat aueb in dem Lall statt?uünden, wenn auk gütliobsm Wegs ?wisebon den Letbsiligten eine Umänderung

der bestellenden Lauverptliebtungen berbeigskübit werden sollte.

,àt. 5.

In Lolgs der in den vorstellenden Artikeln festgesetzten Verständigung wird die Verwaltung der Kordostbalm

die im ^rt. 1 be/siobnstsn Aktivposten der Bilan? pro Lnde 1833 in die Lingangsbilan? dos dabres 1884 folgender-

Massen vortragen:

Lr. 115,089,454. 39 auf den Lau der Kordostllabnlmisn verwendete Kapitalien;

„ 22,052,261. 21 Kollmaterialoonto;

^ 1,921,045. 44 VVerk?vug- und Klobiliareonto;

29,512,631. >6 Letksiligung an andern Ilntornelimungen, nämliob:

zürieb-Zug-Lu?orn I'r. 9,626,000.

Böt?bergbabn » 11,639,213.

àargauisobs Lüdbabn » 5,797,467.

IVoblen-Lromgartön 500,000.

Ltfrstikon-llinwöil » 1,600,000.

Lulgon-Bossau 300,000.

„ 696,467. 45 Lmissionsverluste auk dem Aktienkapital;

^ 2,961,810. 17 Bonto der Kebongsseliäfts;

„ 25,000,000. — ?u amortisirendv Verwendungen;

„ 3,616,280. 13 Betriebs- und verfügbare Kapitalien.

Lr. 200,350,000. -
Bis Vordostbabn wird dem Kissnbakndepartemsnt ein mit den Angaben der LrstsIIungskosten versebonv»

Inventar des Kollmatsrials, sowie eins übersiolitliolie Zusammenstellung der VVork?vugo und Borätbseliaften unter

Angabe des Invsntarwertbos Zustellen.

Lern, >

„ 3. ^prd 1885.
Zürreb, j

Bor Vorstebsr des sokwei?sr!soben Lisenbalmdepartements: LUr die Birektion der Boliwei?orisel>on Kordostlmbn:

V vI ti. Btu der.
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Die in vorstehendem Protokoll enthaltene gütliche Verständigung wird genehmigt.

Zürich, den 8. April 1885.

Namens des Verwaltungsrathes der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft:

Der Präsident :

Dr. Römer.
Der Sekretär:

Dr. H ü r 1 i m a n n.

Für den Bundespräsidenten:

Welti.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Ringier."

Laut Art. 4 dieser Vereinbarung hat die Nordostbahn die Wahl, die Amortisation der 25 Millionen Franken

entweder durch eine feste jährliche Summe von Fr. 1,040,000 oder durch eine Annuität von Fr. 600,000 mit Zuschlag
der dadurch ersparten Zinse zu 41/2°/o zu bewerkstelligen. Das erstere Verfahren belastet die Betriebsrechnung während

der ersten Jahre etwas stärker als in der Folge, während das zweite die Amortisationslast auf die 24 Jahre ziemlich

gleichmässig vertheilt. Wäre die Nordostbahn in normalen Verhältnissen, so würde das Letztere vorzuziehen sein.

So lang aber die Verhältnisse hinsichtlich der Moratoriumslinien sich nicht besser abgeklärt haben, werden allfällige
Einnahmenüberschüsse am zweckmässigsten zur Rückzahlung von Schulden verwendet, und da nun die Amortisationen

geordnet sind, so empfiehlt es sich, keine ausserordentlichen Abschreibungen mehr zu beschliessen, sondern in dem

vorgeschriebenen Rahmen zu verbleiben. Der Verwaltungsrath hat daher beschlossen, für das Jahr 1884 die

Amortisationsquote von Fr. 1,040,000 in Rechnung zu stellen. Sollten die Verhältnisse sich ändern, sei es, dass die

Dividendenzahlung freigegeben würde, sei es, dass die Überschüsse für diese Quote nicht mehr ausreichen sollten, so

ist durch Art. 4 des Protokolls jederzeit die Möglichkeit gegeben, zum andern System überzugehen.

Im einen wie im andern Falle wird jedoch der Amortisationsplan unseres Hypothekaranleihens,
welcher den Obligationen der bisherigen drei Emissionen desselben beigedruckt ist, durch das neue Verfahren nicht

alterirt. Die darin vorgeschriebene Zahl von Obligationen dieser Emissionen muss jährlich ausgeloost und zurückbezahlt

werden, selbstverständlich unter dem Vorbehalt, diese Zahl nach Konvenienz der Nordostbahn zu erhöhen.

Die ausgeloosten und zurückbezahlten Beträge fallen auf Rechnung der durch das Protokoll festgesetzten Jahresquote.

Bei der Behandlung des Budgets der eidgenössischen Staatsrechnung für 1882 hat die Bundesversammlung

folgendes Postulat angenommen:

„ Der Bundesrath wird eingeladen, die Eisenbahn Verwaltungen zu veranlassen, ihre
Rechnungsstellung gegenüber dem Bund nach einheitlichen Grundsätzen und in gleichförmiger

Weise zu gestalten."
Mit Kreisschreiben vom 2. Januar 1882 machte das Eisenbahndepartement den Bahnen hievon Mittheilung mit

der Einladung, sich über die Hindernisse auszusprechen, welche der Einführung des Schema's der eidgenössischen

Eisenbahnstatistik auch in die interne Buchführung entgegenstehen, wobei dasselbe anerkannte, dass die bisher von
den Bahnunternehmungen dem Departement jährlich gelieferten Angaben genügend seien, um die entsprechenden
Kolumnen des statistischen Formulars auszufüllen. In unserer Antwort erklärten wir uns bereit, dem statistischen

Bureau auch ferner alle diejenigen Angaben zu liefern, die dasselbe für das einheitliche Schema bedürfe, womit der

2
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Ois in vorstobonàom Protokoll ontbaltono gütlioko Vorstänäigung wirä gonolunigt.

Aüriob, äon 8. ^pril 1385.

Usinons clos Vorwaltungsratbos äor Loliwoissrisobon Uoräostbabngssollsobakt:

Ilor l'räsiäont :

Dr. Ko m or.

vor Lokrotär:

vr. Illlrlimann.

kür äsn Lunäospräsiäenten:

^Volti.
vor Kanzler äor Kiägsnossonsobakt:

Ringior."

Kant ^.rt. 4 äiosor Vorsinbarung list àîs Uvräostbabn äio >Valä, äis Amortisation äor 25 ütillionon kranken

vntwoäor äurob oins kosto Mbrliobo Lummo von kr. 1,949,999 oäor ànroìi oins Annuität von kr. 699,999 niit /useblag
äor äaäurob srspartsn Anss !?u 4^/s^/o ün boworkstolligsn. vas orstoro Vorkabron bslastot äio kotriobsrsobnung wäbronä

äor ersten äabrs stwas stärker als in äor kolgo, wäbronä äas Zweite äis iViuortisationslast auk äio 24 äabrv Äomliob

gloiobmässig vsrtboilt. ^»Väro äio Uorâostàlin in norinalon Vorbältnisssn, so vviiräo äas Vot^toro vor^u^ieben soin.

80 lang absr äis Vorbältnisso biiisiobtliob äor Noratoriumslinion si06 niât bossor abgeklärt babon, woräov allkälligo

Kinnabmonuborsobüsso am /wsokmässigston 2ur küok^ablung von Lolinläon vsrwsnäot, nnä äa nun äio Amortisationen

gooränot sinä, so ompboblt os sioli, koino aussororäontliobsn ^.bsobroibungon mobr 2u bosebliosson, soväorn in äom

vorgosobrisbsnon kabmon su vorbloibon. vor Vorwaltungsratb bat äalior bosoblosson, kür äas äabr 1334 äio ^.mar-

tisationscznots von kr. 1,949,999 in Roobnung /.u stollon. Lolltsn äio Vorliältnisso sioli änäorn, soi os, äass äio

viviäonäonsablung kroigegeken würäo, soi os, äass äio Üborsobüsso kür äioso (jnoto nickt mobr ausro iolisn sollton, so

ist äuroli ^.rt. 4 äos Protokolls ^oäorsoit äio .Vlögliebkoit gogsbon, /um anäorn L^stom üborsugsbon.

Im sinon wio im anäorn kallo wirä ^oäoob äor l^mortisationsplan unseres vzcxotbökaranlsibons,
wolobor äon vbligationon äor bisborigen äroi kmissionen äossollisn boigeäruokt ist, äuroli äas nous Verlalireii niolit

altorirt. vio äariv vorgosobriobono /alil von Vbligationon äiosor Kmissionen muss ^älirliel, ausgoloost nnä surüok-

bosablt woräon, solbstvorstänäliob unter äom Vorbebalt, äioso Kalil vaoli Xonvenions äor Uoräostbabn su srböbon.

vio ausgolooston unä surUik>>osaliIlen kotrâgo talion auk koobnung äor äuroli äas Protokoll kostgosotston äalirescjuoto.

ösi äor Ilebanillung äos kuägots äor eiägonössisebön Ktaatsroobnung kür 1882 liat äio kunäosvsrsammlung

kolgonäos Postulat angonowmon:

„vor kunäosratli wirä oingslaäon, äio Kisenbabn Verwaltungen su voranlasssn, ibro
koobnungsstollung gegenüber äom öuvä na ob oinlisitliobon vrunäsätson nnä in gloiolikör-
migor IVoiso sn gostalton. "

lllit kroissvkrsibon vom 2. äannar 1882 maobto äas Kisonbabnäopartomont äsn Labnon biovon lMtboilung mit
äor Kinlaäung, siob über äio Ilinäsrnisso aussusproobon, wolobo äor Kinkülirung äos Lobema's äor oiägonössisoböv

Kisonbabnstatistik auob in äio intorno öuokkübrung ontgogsnstobon, wobei äassolbo anorkannto, äass äio bisbor von
äon kabnuntornolimungon äom vopartomont Mkrliob gelieferten Angaben gonügsoä soien, um äio ontsproebenäon
Kolumnen äos statistisobon kormulars aussuküllon. In unsoror Antwort erklärten wir uns bereit, äom statistisobon

öuroau auob korner alls äis^jonigon ^.ngabon su liokorn, äio äassolbo kür äas oinboitliobo Lobsma boäürko, womit äor
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Forderung des Postulats: gleichförmiger Rechnungsweise gegenüber dem Bund entsprochen sei. Wir machten

aber zugleich auf die Schwierigkeiten aufmerksam, die mit jeder durchgreifenden Änderung im Schema der internen

Buchführung verbunden wäre, insofern eine solche die Yergleichung mit frühern Jahresrechnungen erschwere und

selbst Störungen in der Dienstorganisation bewirken könne. Da auch andere Bahnunternehmungen sich in dieser

Beziehung ablehnend verhielten, so blieb die Angelegenheit einstweilen auf sich beruhen, bis nach Erlass des Gesetzes

vom 21. Dezember 1883 über das Rechnungswesen der Eisenbahnen.

Mit Kreisschreiben vom 20. August/1. September 1884 übermittelte das Eisenbabndepartement den

Bahnverwaltungen den Entwurf einer Verordnung über Vorlage und Form der Rechnungen und Bilanzen
der Eisenbahngesellschaften zur Prüfung und Vernehmlassung. Wir wiederholten unsere frühern

Bedenken und bestritten auch die in keinem Gesetz begründete Kompetenz der Bundesbehörden, auf dem Wege der

Verordnung Vorschriften über die innern Angelegenheiten der Bahnen zu erlassen. Gleichwohl anerkannten wir die

Wünschbarkeit eines einheitlichen Verfahrens der schweizerischen Bahnen und erklärten uns bereit, auf dem Wege

der Verständigung zu einem solchen Hand zu bieten.

Nachdem die meisten Bahnverwaltungen sich über den Entwurf geäussert hatten, veranstaltete das

Eisenbahndepartement auf den 9. und 10. Oktober eine Konferenz von Abgeordneten derselben, in welcher die Vorlage

einlässlich besprochen wurde. Das Resultat dieser Besprechung wurde vom Departement in einem neuen Entwurf

niedergelegt, dem abermals der Titel einer Verordnung gegeben wurde. Obgleich derselbe unser bisheriges

Rechnungsschema ganz bedeutend umgestaltet, glaubten wir doch im Interesse der Sache keine weitere Opposition aus

formalen Gründen mehr machen zu sollen und haben desshalb eine nach diesem neuen Schema aufgestellte

Betriebsrechnung für das Jahr 1884 dem gegenwärtigen Geschäftsbericht bereits beigefügt.

Die in unserm letztjährigen Bericht erwähnte Enquête der Bundesbehörden führte zu einem vom 19. Dezember

1884 datirten Bundesbeschluss betreffend das Tarifwesen der schweizerischen
Eisenbahnen. Derselbe wurde den Bahnverwaltungen durch Kreisschreiben des Eisenbahndepartements vom 30. gl. M.

mitgetheilt zur Vernehmlassung über die Stellung, welche sie zu dessen Forderungen einzunehmen gesonnen seien.

Wir gaben dem Verwaltungsrathe hievon Kenntniss und wurden von demselben zu bezüglichen Verhandlungen mit

den Bundesbehörden im Einvernehmen mit den übrigen Reformtarifbahnen ermächtigt. Unterm 26. März 1885 waren

die Reformtarifbahnen in der Lage, sich in gemeinsamer Eingabe an das Eisenbahndepartement über die einzelnen

Postulate des Bundesbeschlusses zu äussern, wobei sie einen Theil dieser Postulate als bereits erfüllt bezeichnen zu

dürfen glaubten und hinsichtlich anderer zu Verhandlungen im Sinne des Entgegenkommens sich bereit erklärten,

während einzelne Postulate abgelehnt werden mussten, weil sie die abermalige Neuberechnung aller Gütertarife

erheischen oder fundamentale Grundsätze des Reformsystems verletzen würden. Ergänzend richteten wir,

entsprechend der vom Verwaltungsrath erhaltenen Instruktion, am 31. gl. M. noch eine besondere Eingabe an das

Eisenbahndepartement, welcher wir zur Kennzeichnung des von den Gesollschaftsorganen eingenommenen prinzipiellen

Standpunktes folgende Stellen entnehmen:

„In den Erwägungen des Beschlusses wird betont, dass das gegenwärtige Tarifsystem der schweizerischen

Eisenhahnen von denselben „versuchsweise" eingeführt worden sei. Es ist dies, soweit es sich um unsere Gesellschaft

handelt, nicht richtig, indem das erwähnte Tarifsystem von uns seiner Zeit definitiv eingeführt worden ist, um die

nach der Lage unsere Bahnnetzes unerlässliche und von jeher angestrebte möglichste Übereinstimmung mit dem

Tarifsystem der benachbarten deutschen Bahnen wieder herbeizuführen. Wir legen aus einem doppelten Gesichtspunkt

Werth auf Konstatirung dieses Sachverhaltes. Wenn nicht aus dem Wortlaut des Beschlusses selbst, so hat

doch aus den Verhandlungen, welche ihm vorangingen, wiederholt die Ansicht durchgeklungen, als gewähre die
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Roràerung àes Rostulats: gleiobkörmiger koobnungs weiss gegenüber àem Runà entsproobon soi. Mr maobton

aber nuglsiok aut àie Lobwiorigkeitsn aufmerksam, àis mit Heàer àurobgroikenàen ààerung im Lobvma àor internen

Ruobtübrung verbunàon wäre, insofern oins solobo àie Vergloiobung mit trübern àabrosroobnungôn orsobwero unà

selbst Ltörungen m àor Disnstorganisation bewirken könne. Va auob anàore Rabnunternsbmungen sieb in àieser

Resiiebung ablebnenà vsrliiolton, so blieb àis ^ngelsgonboit einstweilen auf sieb berubon, bis naob Rrlass àos Oosoàos

vom 2l. December 1833 über àas Roobnungswoson àer Risenbabnon.

Nit Lreissobreibon vom 20. àgust/1. Leptembor 1884 übermittelte àas Risenbabnàepartemont àsn Rabnvo»

waltuogen àon Rntwurt einer Vororànung über Vorlage unà R o r m àor R o o b n u n g o n u n à RiIa n ^ o n

àor Il i s s n b a b n g s s e 11 s o b a t t g n ?ur Rrükung unà Vornebmlassung. Mr wioàorbvlton unsere trübern

Reàenken unà bostritton auob àie in keinem Oesets bogrûnàote Lompoton^ àer Runàssbekôràon, sut àom Woge àor

Verorànuog Vorsobrikton über àis innern ikngologonboiton àor Labnen 2u erlassen. Oloiobwobl anerkannten wir àis

Wünsebbarkeit eines sinbeitliebon Verkabrens àer sobweizierisoben Rabnon unà erklärten uns bereit, auk àom Wege

àor Verstânàigung 2u einem solobon Ilanà nu bieten.

Raobàem àie moisten Labnvsrwaltungon sieb übor àsn Rntwurk goäussort button, veranstaltete àas Risonbabn-

àopartemont aut àon 9. unà 10. Oktober eine Rontoren? von ^bgeorànoten àorsolben, in wolebor àie Vorlage

oinlässliob bospioobon wurào. Das Resultat àiosor Rospreobung wuràs vom Departement in oinom neuen Ilntwurt

nigàorgelogt, àom abermals àor Mol einer Verorànuug gegeben wurào. Obgleiob àersolbs unser bisborigos Roob-

nungssoboma gan? boàoutonà umgestaltet, glaubten wir àoeb im Intsrosso àor Laobe keine weitere Opposition aus

kormalon Orûnàen msbr maoben ^u sollen unà baben àossbalb eine naob àlosom neuen Lobsma ausgestellte Retriebs-

reobnung tür àss àabr 1834 àom gegenwärtigen Oesobättsberiebt bereits bsigskügt.

Die in unserm lotstjäbrigen Roriobt erwäbnto Rnguête àor Runàesbebôràon tübrtv /u einem vom 19. December

1334 àatirton Runàesbosobluss betrokkenà àas Rarikwsson àor sobwoMorisoben Risen-
b a b nen. Derselbe wuràs àon Rabnvorwaltungen àureb Rrsissobrsibon àes Risonbabnàopartômonts vom 30. gl. U.

mitgotboilt xur Vernobmlassung über àis Ltollung, welobe sis ^u àesson Roràorungon ein^unobmsn gesonnen seien.

Mr gaben àem Verwaltungsratbo bievon Renntniss unà wuràen von àemselben au bo/üglioben Verbanàlungen mit

àon Lunàosbebôràen im Rinvernebmen mit àon übrigen Rotormtaritbabnen ormäobtigt. Unterm 26. När? 1885 waren

àie Rotormtaritbabnen in àer Rage, sieb in gemeinsamer Hingabe an àas Risonbabnàspartoment über àie einzelnen

Rostulats àes Rumlesbosoblusses nu äussorn, wobei sis einen Moil àieser Rostulato als bereits erfüllt boneivbnen nu

àûrkon glaubten unà binsiobtliob anàoror nu Verbanàlungen im Linné àes Rntgogonkommous sieb bereit erklärten,

wâbrenà oinnelno Rostulato abgolebnt woràon mussten, weil sie àie abermalige Houbereobnung aller Oütertariko

erboisebsn oàer kunàamsntals Orunàsâtno àes RskormsMems verlstnon wûràon. Rrgannonà rioktoton wir, ont-

sproebonà àer vom Verwaltungsratb orbaltenen Instruktion, am 31. gl. U. noob eine besomlore Ringabe an àas

Risonbabnàopartoment, weleber wir nur Rennneioknung àes von àon Oosollsebaktsorgansn singenommonon prinnipiellen

Ltanàpunktos kolgenàs Ltollen ontnebwon:

„In àsn Rrwägungon àes Resoblusses wirà betont, àass àas gegenwärtige Rarits^stem àer sobwoinsriseben

Risonbabnon von àônselbsn „versuobsweiso" eingekübrt woràon soi. Ils ist àios, soweit es sieb um unsers Oosollsvbakt

banàelt, niobt riebtig, inàsm àas erwäbnto Rarits^stem von uns seiner Aoit àsknitiv eingekübrt woràon ist, um àio

naob àor Rage unsers Rabnnotnes unerlässliebo unà von jober angestrebte mögliobste Übereinstimmung mit àem

Rarits^stom àer bonaobbartsn àoutsebsn Rabnon wioàor berbsinuküliren. Wir logen aus einem àoppolton Oesivbts-

punkt Wertb auk Ronstatirung àieses Laobverbaltos. Wenn niobt aus àom Wortlaut àes Reseblusses soibst, so bat

àoeb aus àon Vorbanàlungen, welobe ikm vorangingen, wieàerbolt àie Vnsiokt àurobgeklungen, als gewâbro àio
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definitive Zulassung des neuen Tarifsystems den Bundesbehörden ein Recht, von den Bahnen nach verschiedenen

Richtungen Änderungen an den neuen Tarifen, welche für sie mit wesentlichen finanziellen Opfern verbunden wären,

ohne Gewährung entsprechender Kompensationen zu beanspruchen ; eine solche Auffassung könnten wir, falls sie uns

gegenüber geltend gemacht werden wollte, nicht als begründet anerkennen, da wir mit dem neuen Tarifsystem innert
der Schranken unserer Konzessionen geblieben sind und dasselbe durchaus selbständig, ohne erst einer Genehmigung

hiefür zu bedürfen, zur Einführung gebracht haben. Des Fernern muss unsere Gesellschaft, nachdem sie dieses

System namentlich auch zum Zwecke der Wiederherbeiführung der wünschbaren Übereinstimmung mit dem deutschen

Tarifsystem angenommen hat, einen entscheidenden Werth darauf legen, dass dieser Zweck nicht nachträglich

preisgegeben werde, und daher kann sie solchen Änderungen am gegenwärtigen Tarifsystem nicht zustimmen, welche

geeignet wären, die Kombinirbarkeit der beiderseitigen Tarife bedeutend zu erschweren oder gar die Aufrechthaltung
der seitherigen VerkehrsVereinbarungen mit den deutschen Nachbarbahnen völlig zu verunmöglichen.

„Bei den Erörterungen über die durch die neuen Tarife geschaffenen Verhältnisse tritt vielfach die Auffassung

zu Tage, dass die Bahnverwaltungen aus denselben bedeutende finanzielle Vortheile ziehen. Derartige Behauptungen

müssen wir, wenigstens was unsere Unternehmung betrifft, als vollständig irrig bezeichnen. Obwohl die das

Tarifwesen betreffenden Bestimmungen unserer Konzessionen ein gegentheiliges Verhalten gestattet hätten, wurden die

neuen Gütertaxen niedriger gehalten als diejenigen der übrigen Reformtarifbahnen, weil die herwärtigen Gesellschaftsorgane

sich von dem Streben leiten liessen, die neuen Taxen möglichst günstig für den Verkehr zu gestalten. Dess-

lialb ergeben die neuen Tarife unserer Gesellschaft nach den ihrer Aufstellung vorangegangenen Berechnungen nicht

allein keinen Mehrertrag, sondern gegentheils eine erhebliche jährliche Mindereinnahme, die sich durch die uns seither

aufgenöthigto Preisgebung des Staffelsystems namentlich bei den die Bötzbergbahn, die Linie Effretikon-Hinweil und

die frühere Ostsektion der Nationalbahn mitbenutzenden Verkehren noch wesentlich vermehrt hat. Unter solchen

Umständen betrachten die Gosellscbaftsorgane der Nordostbahn es als ihre Pflicht, abermalige Änderungen an den

jetzigen Tarifen, welche bedeutende Einnahmenverluste erwarten lassen, abzulehnen, insofern dafür nicht

vollentsprechende Kompensationen geboten werden, welche zugleich weder eine Abschwächung des seitherigen Verkehrs,
noch abermalige Begehren von Tarifänderungen befürchten lassen.

„Ganz speziell hinsichtlich der angeregten bedeutenden Erweiterung der zweiten Stückgutklasse heben wir

hervor, dass die Nordostbahn der mit Einführung des Reformsystems eingetretenen Beschränkung der zweiten

Stückgutklasse dadurch von vornherein vollste Rechnung trug, dass sie der erweiterten ersten Stückgutklasse, statt der

früheren Grundtaxe von 21 Cts. pro Tonnonkilometer, diejenige der früheren zweiten Klasse, nämlich 17 Cts. pro

Tonnenkilometer, unter alleiniger Beifügung der Expeditionsgebühr, gewährte, und dass sie die Grundtaxe der zweiten

Stückgutklasse von 17 Cts. auf 13,5 Cts. reduzirte. Daher kann die Nordostbahn an den Erörterungen über Erweiterung

der zweiten Stückgutklasse sich nur betheiligen, wenn dieselben von vornherein auf engere Grenzen, als von
Ihnen angedeutet wurde, reduzirt werden und ausserdem die Gewährung einer ausreichenden Kompensation für das

zu übernehmende Opfer prinzipiell zugestanden wird. Eventuell behalten sich die herwärtigen Gesellschaftsorgane

vor, die früheren höheren Stückguttaxen entweder vollständig oder theilweise mittelst Aufstellung einer dritten
Stückgutklasse wieder einzuführen."

Vom Bundesrathe sind gegen die von der Generalversammlung der Aktionäre vom 30. Juni 1884 festgestellten

Gesellschaftsstatuten einige Beanstandungen erhoben, beziehungsweise demGenehmigungsbeschlusse eine Anzahl

von Vorbehalten beigefügt worden, die wir zum Theil als unberechtigt, weil jeder gesetzlichen Grundlage entbehrend,

erachten mussten. Wir sahen uns daher veranlasst, dem' Bundesrathe gegenüber die Rechto der Gesellschaft in aller
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deönitive Zulassung des neuen l'ariks^stems äsn Rundesbelwrden ein Reckt, von äsn Ralmen nach verschiedenen

Richtungen Änderungen au den neuen Tarifen, welche kür sis mit wessntliclien ünanciellen Opfern verbunden wären,

»Ims Oewäbrung entspreeliender Kompensationen cu beanspruchen; sins solebe Vukkassung könnten wir, kails sis uns

gegenüber geltend gemaelit worden sollte, niebt als begründet anerkennen, da wir mit dem neuen 1'ariksz'stem innert
der schränken nnssrsr Koncessionen geblieben sind und dasselbe durobaus selbständig, obns erst einer Olsnebmigung

biskür cu bedürfen, cur llinkübrung gsbraobt babsn. Des fernern muss unsers Oessllsobatt, naobdsm sis disses

Lxstem namsntliob auob cum Zwecke der Vbederberbeitübrung dsr wünschbaren Übereinstimmung mit dem dsutsobsn

lkariks^stsm angenommen bat, sinsn entseksidenden >Vertli darauk lsgsn, dass dieser ^weck niebt naobträgliob preis-

gegeben werde, und daber bann sie solobsn Änderungen am gegenwärtigen 1'ariksvstem niebt Zustimmen, welobs

geeignet wären, die Kombinirbarkeit der beiderseitigen larikv bedeutend cu ersobwsren oder gar die VuRecktbaltung
der seitherigen VerkehrsVereinbarungen mit den dsutsobsn Raclibarbabnen völlig cu verunmögliebsn.

„Lei den Krörtsrungen über die durob die neuen d'ariks gesobatkensn Verhältnisse tritt vielkaoh die Auffassung

cu 1'age, dass die lZabnverwaltnngsn aus denselben bedeutende ünancislls Vortbsils sieben. Derartige Rebauptungen

müssen wir, wenigstens was unsere Unternehmung betrikkt, als vollständig irrig bezeichnen. Obwold die das lkarik-

wssen bstrelköllden Lsstimmungen unserer Koncessionen ein gegentbeiliges Verhalten gestattet hätten, wurden die

neuen Oütertaxen niedriger gehalten als diejenigen dsr übrigen Rekormtarikbalmen, weil die berwärtigen tZessllscbakts-

organe sieb von dem Ltreben leiten liessen, die neuen I'axeu mögliobst günstig kür den Verkehr cu gestalten. Dess-

halb ergeben die neuen 1'arite unserer Oesellscbakt naob den ihrer Aufstellung vorangegangenen Rsrecbnungen niokt

allein keinen klebreitrag, sondern gsgentbeils eine orbebliobs jährliche klindersinnabme, die sieb durok die uns seither

aukgenotbigto Rrsisgebung des Ltaikelszistems namentliob bei den die llötcbergbabn, die Dinis Klfretikon-Rinweil und

die krübsrs Ostsoktion der Kationalbabn mitbenutzenden Verkehren nook wesentlich vermehrt bat. Outer solchen

Umständen betrachten die Oosellscbaktsorgano der Vordostbabn es als ihre Rtlicbt, abermalige Änderungen an den

jetzigen 1'ariksll, welcbs bedeutende Dinnabmenverlusto erwarten lassen, abzulehnen, insofern dakür nickt voilent-

sprechende Kompensationen geboten werden, welche Zugleich weder eine Vbschwäcbung des seitherigen Verkehrs,
noch abermalige lZegsbrsn von dlarikänderungen befürchten lassen.

„Oanc speciell hinsichtlich der angeregten bedeutenden Erweiterung der Zweiten Ltückgutklasso beben wir

bervor, dass die Vnrdostbabn der mit l'linklllirung des Rekormsxstems eingetretenen Lescbränkung der Zweiten Ltück-

gutklasse dadurch von vornherein vollste Rechnung trug, dass sie dsr erweiterten ersten Ltückgutklasse, statt dsr

trüberen Orundtaxs von 21 Ots. pro Tonnenkilometer, diejenige der früheren Zweiten Klasse, nämlick 17 Ots. pro

Tonnenkilometer, unter alleiniger Rsikügung dsr Kxpeditionsgebübr, gewährte, und dass sie die Orundtaxe der Zweiten

Ktückgutklasss von 17 Ots. auf 13,5 Ots. reducirto. Daher kann die Rordvstbalm an den Rrörteruugen über Krwei-

terung der Zweiten Ltüekgutklasss sieb nur betbeiligen, wenn dieselben von vornherein auf engere Orencen, als von
Ihnen angedeutet wurde, rsducirt werden und ausserdem die Oewäkrung einer ausreichenden Kompensation kür das

au übernehmende Opfer principiell Zugestanden wird. Kventuell behalten sieb die berwärtigen Oesellscbaktsorgans

vor, die früheren höheren Ltückguttaxen entweder vollständig oder theilweise mittelst Aufstellung einer dritten Ltück-

gutklasse wieder einzuführen."

Vom Lundesratbe sind gegen die von der Osoeralversammlung dsr Aktionäre vom 35. duni 1831 festgestellten

Osssllscbaktsstatuton einige Reanstandungen erhoben, bsciebungsweiss dem Oenehmigungsbeschlusse eins Vncabl

von Vorbehalten beigefügt worden, die wir cum lkbeil als unberechtigt, weil jeder gesetclicbsn Orundlage entbehrend,

erachten mussten. Vbr sahen uns daker veranlasst, den» Lundesratbe gegenüber die Reckte der Ossellsckakt in aller
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Form zu verwahren und eine bezügliche Bemerkung den Gesellschaftsstatuten beizudrucken. Das Nähere in dieser

Angelegenheit ist dem Geschäftsberichte des Verwaltungsrathes zu entnehmen.

Das Obergericht des Kantons Zürich hatte es in einem Spezialfälle als nicht ausser Zweifel stehend erachtet,

dass die Nordosthahngesellschaft mit Bezug auf die von ihr übernommenen Strecken der vormaligen Schweizerischen
Nationalbahn noch Domizil in Winterthur zunehmen, beziehungsweise den Gerichtsstand daselbst anzuerkennen

habe. "Wir haben uns desshalb veranlasst gesehen, mit dem Gesuch an den h. Bundesrath zu gelangen, derselbe möchte

durch Beschluss konstatiren, dass die in den Konzessionen für die Linie Winterthur-Singen-Kreuzlingen und Winter-

thur-Zofingen enthaltene Bestimmung, wonach "Winterthur als das Gesellschaftsdomizil bezeichnet wird, durch die

Übertragung der betreffenden Konzessionen auf die Nordostbahn dahingefallen sei. Der h. Bundesrath hat keinen

Anstand genommen, diesem Ansuchen zu entsprechen.

Dem Kanton Zürich haben wir die Staatsbetheiligung bei der Unternehmung Zürich-Zug-Luzern auf den

31. Dezember 1884 zur Bückzahlung, resp. zur Konversion in 41/2-prozentige, nach Ablauf von zwölf Jahren

rückzahlbare Obligationen gekündet; von der ßegierung wurde aber die Zulässigkeit dieser Kündigung bestritten.

Über Weiteres in dieser Angelegenheit verweisen wir auf den Bericht des Verwaltungsrathes.

Die Prozesse mit dem Komite für Begründung einer rechtsufrigen Zürichseebahn betreffend

Verbot der Ausrichtung von Dividenden für die Jahre 1881 und 1882 sind von der ersten Instanz (Bezirksgericht Zürich)

unterm 9. Juli, beziehungsweise 4. September 1884, und von der Appellationskammer des Obergerichtes am 30. Dezember gl. J.

entschieden worden, von beiden Instanzen im Sinne einer Bestätigung des Verbotes der Dividendenauszahlung. Während

aber vom Bezirksgericht in der Motivirung des Urtheiles die Ansicht vertreten wurde, die beabsichtigte Dividendenauszahlung

involvire eine rechtswidrige Gefährdung der Gläubigerrechte des genannten Komite, seihst wenn — was

erst noch zu untersuchen wäre — die Nordostbahn wirklich in den Jahren 1881 und 1882 Reinerträge in der Höhe

der für die Ausrichtung von Dividenden bestimmten Summen erzielt hätte, erklärte die Appellationskainmer des

Obergerichtes, dass der Ausrichtung von Dividenden für die Jahre 1881 und 1882 in dem von den Generalversammlungen

der Aktionäre festgestellten Umfange angesichts der namhaften Abschreibungen und der in denselben liegenden suc-

cessiven Erstarkung der Nordostbahn ein rechtliches Hinderniss nicht mehr entgegenstehen würde, sofern die

Nordosthahn in den beiden genannten Jahren wirklich Reinerträge in dem von ihr berechneten Umfang aufzuweisen

hätte; die Appellationskammer erachtete aber solche Reinerträge in Wirklichkeit als nicht vorhanden, so lange die

Bilanz der Nordostbahn noch mit „fiktiven" Werthen belastet sei; als einen solchen fiktiven Werth glaubte sie u. A.

ohne Weiteres die Gotthardbahnsubvention im Betrage von Fr. 4,260,000 bezeichnen zu können. Diesfalls wird im Urtheile

Folgendes gesagt: „Endlich ist die Gotthardbahnsubvention im Betrage vom Fr. 4,260,000, welche noch voll und ganz

„als Aktivum in der Bilanz des Jahres 1883 steht, ganz gewiss kein Aktivum, denn sie kann unmöglich als eine

„Verwendung auf den Bau der von der Beklagten betriebenen Eisenbahn angesehen werden, sondern ist, wenigstens

„vom rechtlichen Gesichtspunkte aus, nichts Anderes als ein? Schenkung. Es mögen zwar innere Gründe dafür

„sprechen, der Beklagten eine allmälige Amortisation dieses Postens zu gestatten, allein dies hätte eben nur auf dem

„Wege der Gesetzgebung geschehen können. Nach den zur Zeit einzig massgebenden Grundsätzen des zürcherischen

„Rechtes, womit auch diejenigen des schweizerischen Obligationenrechtes übereinstimmen, muss dagegen dieses durchaus

„fiktive Aktivum gänzlich getilgt werden, bevor den Aktionären eine Dividende aus den Betriebseinnahmen ausgerichtet

„werden darf.

- 12 —

Dorm 2u vsrwabrsn und kins besügliobe Bemerkung den Ossellsobaktsstatuten beisudruoksn. vas Xälioro in dieser

àgelsgsnbeit ist dem Desobäktsberiebts des Verwaltungsratbes su entnelnnon.

Das Obergeriobt des Xantens juried datte es in einein Kpesialkalle als niebt ausser ^weikel stsbend sraobtst,

dass die Xordostbabogesellsobakt mit Besug au k die von ilrr übernommenen Ktrsoksn der vormaligen Kobwerserisobsn
Xationalbabn noebDomisil !n Vinterttiur su nebmen, besisbungswsiss den Deriobtsstand daselbst ansuerkennen

babe. ^Vir baben uns dsssbalb veranlasst geseben, mit dem Desuob an den b. Lundssratb su gelangen, derselbe möebts

dureb Lssobluss konstatiren, dass die in den Xonsessionen kür die Innig IVintertbur-Kingen-Xreuslingsn und Sinter-

tbur-^oLngen entbaltsns Bestimmung, wonsob ^Viotertkur als das Desellsobaktsdomisil besoiebnet wird, durob die

Übertragung der betretenden Xonsessionen auf die Xordostbabn dabingekallsn sei. Der b. Lundesrstb bat deinen

àstand genommen, diesem àsuebsn su entsprsoben.

Dem Xan ton ^ürieb baben wir die Ktaatsbetbeiligung bei der Ilntsrnebmung / ü rie b - / u g - l, » s e rn auf den

31. Dssembsr 1884 sur Rüoksablung, resp, sur Xonversion in 41/2 - prasentigo, naeb Ablauf von swölk labren

rlloksablbars Obligationen gekündet; von der Legierung wurde aber die ^ulässigkeit dieser Xündigung bestritten.

Über XVsiteres in dieser àgelegenbeit verweisen wir auf den Bsriobt des Verwaltungsratbes.

Die Rrosesss mit dem Xomits kür Begründung einer rsobtsukrigsn ^üriebseebabn betretend

Verbot der àsriobtung von Dividenden kür die labre 1881 und 1882 sind von der ersten Instans (össirksgsriebt Abrieb)

unterm 9. >luli, besigbungsweise 4. Kextembsr 1884, und von der àppsllationskaminer des Dbsrgeriobtes am 39.Desember gl. ,1.

entsebiedsn worden, von beiden Instansen im Kinne einer Bestätigung des Verbotes der Dividendsnaussablung. VVäbrend

aber vom Bssirksgeriebt in der Notivirung des Drtbeilss die ^nsiobt vertreten wurde, die beabsiebtigts Dividenden-

aussablung involvire sine rsebtswidrigs Oetakrdung der Oläubigerreobte des genannten Xomite, selbst wenn — was

erst noob su untsrsueben wäre — die Xordostbabn wirkliek in den labren 1831 und 1882 Beinsrträge in der Bobs

der kür die àsrioktung von Dividenden bestimmten Kummen ersislt bätts, erklärte die Vppellationskaininer des Ober-

geriebtes, dass der àsriebtung von Dividenden kür die labre 1881 und 1882 in dem von den Dsnsralversammlungen

der Aktionäre kestgsstellten Bmkange angesiobts der nambakten Vbsobreibungen und der in denselben liegenden sue-

oessivsn Drstarkung der Xordostbabn sin reobtliebss llinderniss niebt mebr entgegenstellen würde, sokern die Xord-

ostbabn in den beiden genannten labren wirblieb Reinerträge in dem von ibr bereebneten Ilmkang auksuweisen

bätts; die ^ppsllationsbammei eraobtets aber solebs Reinerträge in IVirkliobkeit als niebt vorbanden, so lange die

Bilans der Xordostbakn noeb mit „fiktiven" VVertben belastet sei; als einen solebsn kktivvn IVertb glaubte sie u. lk.

obns Vksitsres die Dottbardbabnsubvention im Betrage von Dr. 4,269,999 beseiebnen su können. Disskalls wird im Drtbeile

balgendes gesagt: „Xndlieb ist die Dottbardbaknsubvention im Betrage vom Dr. 4,269,999, welebe noob voll und gans

„als Aktivum in der Bilans des labres 1833 stebt, gans gewiss kein Aktivum, denn sie kann unmögliob als eins

„Verwendung auf den Bau der von der Beklagten betriebenen Disenbabn angsssben werden, sondern ist, wenigstens

„vom reebtlieben Desiebtspunkts aus, niebts Anderes als sinK Kobenkung. Ds mögen swar innere Oründs dakür

„spreoben, der Beklagten sine allmälige Amortisation dieses Röstens su gestatten, allein dies bätts eben nur auf dem

„ IVegs der Oesstsgebung gssobsben können. Xaob den sur Aoit vinsig massgebenden Drundsätsen des süroberisoben

„Revbtss, womit auob diejenigen des sobweiserisoben Obligationenrsobtss übereinstimmen, muss dagegen dieses durobaus

„fiktive Aktivum gänslieb getilgt werden, bevor den Aktionären eins Dividende aus den Betriebseinnabmen ausgeriobtst

„werden dark.
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„Es steht daher fest, dass, selbst abgesehen von weitern, erst durch die beantragte Expertise zu ermittelnden

„Posten, die Bilanz des Jahres 1882 noch über 5 Millionen fiktive Aktiven enthält, welche vollständig abgeschrieben

„werden müssen, bevor die Aktionäre, wenigstens so lange nicht das neue Gesetz über das

„Rechnungswesen der Eisenbahnen in Kraft getreten ist, einen Anspruch auf Dividende

„besitzen."

Gegen die Ausrichtung der von der Generalversammlung der Aktionäre am 30. Juni 1884 für das Jahr 1883

dekretirten Dividende an die Prioritätsaktien ist von dem mehrgenannten Komite ebenfalls gerichtliche Einsprache
erhoben worden. Der bezügliche Schriftenwechsel vor erster Instanz ist im Monat April des laufenden Jahres beendigt

worden; das Urtheil stand aber zur Zeit der Abfassung dieses Berichtes noch auB. Angesichts obiger Motivirung der

Appellationskammer des Obergerichtes sollte, nachdem mittlerweile vom h. Bundesrathe auf Grund des Gesetzes über

das Rechnungswesen der Eisenbahnen die von der Nordostbahn vorzunehmenden Amortisationen festgestellt worden

sind, und der bezügliche Amortisationsplan die als Dividenden für die Jahre 1880, 1881, 1882 und 1883 in die Bilanz

eingestellten Beträge unberührt lässt, nunmehr ein für die Nordostbahn günstiger Ausgang des pendenten Prozesses

erwartet werden dürfen.

In unserm vorjährigen Bericht haben wir Ihnen von der Eröffnung von Unterhandlungen Kennfniss gegeben,

die mit den an den sogenannten Moratoriums Vorträgen betheiligten Komitee unter Vermittlung des h. Bundesrates

angeknüpft wurden. Wie wir vorausgesehen, nehmen dieselben nur einen langsamen Fortgang, da es Zeit braucht,
bis sich ganze Landesgegenden mit dem Gedanken einer Modifikation oder Ablösung derartiger Berechtigungen
vertraut machen. Wenn wir auch dies Jahr noch nicht von Resultaten dieser Unterhandlungen berichten können, so

glauben wir doch annehmen zu dürfen, dass unsere bisherigen Schritte nicht ganz ohne Wirkung geblieben seien;

wir werden unsere diesfälligen Bemühungen fortsetzen.

Inzwischen hat uns der h. Bundesrath mit Rücksicht auf den ihm nach Ablauf des Jahres 1885 obliegenden

Entscheid über genügende Erstarkung der Nordostbahn schon am 24. April 1. Js. eingeladen, ihm die folgenden

Vorlagen zu machen:

„1. Die Baukostenrechnung für jede der einzelnen Linien unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Preis¬

verhältnisse.

2. Die sowohl für jede der einzelnen Linien besonders herzustellende, als auch unter der Voraussetzung der

Erstellung der sämmtlichen verschobenen Linien hinsichtlich der Gesammtheit derselben zu entwerfende

Berechnung der muthmasslichen Betriebsergebnisso in Einnahmen und Ausgaben.

3. Die Darstellung der Wirkungen, welche der Betrieb jeder einzelnen der verschobenen Linien sowohl, als

der Gesammtheit derselben muthmasslich auf die Betriebsergebnisse des dermaligen Nordostbahnnetzes

haben wird."

Aus dieser Fragestellung, für deren Beantwortung uns Frist bis Ende September 1. Js. gegeben ist, glauben

wir 8chliessen zu dürfen, dass der h. Bundesrath den ihm zustehenden Entscheid nur nach reiflicher Prüfung aller
darauf Bezug habenden Verhältnisse zu fassen gesonnen ist, und wir sehen daher diesem Entscheide auch mit allem

Vertrauen entgegen.
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„Es stellt daker kest, dass, selbst abgesolien von weitorn, erst durok die beantragte Expertise 2u ermittelnden

^Boston, dis Bilans dos dakres 1882 nook über 5 Millionen fiktive Aktiven entkL.lt, weloke vollständig abgesokrieben

^worden müssen, bevor à Aktionärs, wenigstens so lange niokt das nsns BesetA über das

„lìsoknungswsson der Bisenbaknon in Xrakt getreten ist, einen àspruok auk Dividende

besitAen."

Bogen à àsrioktung dor von der Bsneralversammlung der Aktionärs sin 30. duni 1884 kür 6ns dakr 1883

dekrotirten Dividende an die Prioritätsaktien ist von dem mokrgonannten Xomite ebonkalls gerioktlioko lllinspraoke
orkobon warden. Dor boAüglioko Lokriktonweoksel vor erster Instanz ist iin Monat ^pril des laukenden dakres beendigt

norden; das Brtkoil stand aber Aur ?!oit der ^.bkassung dieses Lerioktos nook aus. d^ngosiokts obiger Motivirung der

^xxsllationskammor des Bbergerioktes sollte, naokdem mittlerweile vom k. Bundesratko auk Brund des BesetASS llker
das Reoknungswesen der Bisenbaknen die von der Xordostbakn vorAunokmenden Amortisationen festgestellt worden

sind, und der böAÜglioke ^mortisatiansplan die als Dividenden kür die dakrs 1880, 1381, 1882 und 1883 in die Bilan?

eingestellten Betrüge unkerükrt lässt, nunmekr ein kür die Xordostbakn günstiger ^.usgang des pendenten Bro?esses

erwartet werden dürkso.

In unserm vorjäkrigen Loriokt kaken wir Ilinen von der Brötknung von Bnterkandlungon Xonnlniss gegeken,

die mit den an den sogenannten Moratoriums vorträgen kotkeiligten Xomites unter Vermittlung des k. Bundesratkes

angeknüpft wurden. tVie wir vorausgeseken, nekmon dieselben nur einen langsamen kortgang, da es ^eit brauokt,
bis siok gan/e Dandesgegenden mit dem Bedanken einer Modifikation oder Ablösung derartiger Bereoktigungsn vor-

traut maokon. Wenn wir auok dies dakr nook niokt von Besultaton dieser Ilnterkandlungen keriokton können, so

glauben wir dook annokmen ?u dürken, dass unsere bisksrigen Lokritts niokt gan? okne IVirkung geblieben seien;

wir werden unsere dieslalligen llemükungen kortsotxen.

ln/wisoken bat uns der k. Bundssratk mit Rüoksiokt auk den ikm naek ^.blauk dos dakres 1885 obliegenden

Bntsekeid über genügende Brstarkung der Mrdostbakn sokon am 24. ^.pril 1. ds. eingeladen, ikm die kolgenden

Vorlagen ?u maoken:

„1. Die Baukostenreoknung kür jede der einzelnen Dinien unter öorüoksioktigung der gegenwärtigen Breis-

verkältnisso.

2. Die sowokl kür jode der einzelnen Dirnen besonders ker?ustellonde, als auok unter der Voraussetzung der

Erstellung der sämmtliokon versekobenen Dinien Innsiolitliok der Bosammtkeit derselben ?u entwerkendo

Bersoknung der mutlimasslioken Botriobsergebnisso in Binnakmen und Ausgaben.

3. Die Darstellung der IVirkungon, weloke der Betrieb ;edor einzelnen der versekobenen Dinien sowokl, als

der Bosammtkeit derselben mutkmassliok auk die Betriebsergebnisse dos dormaligen Xordostbaknnot?es

kaben wird."

^us dieser Bragestollung, kür deren Beantwortung uns Brist bis Bude Leptombor I. ds. gegeben ist, glauben

wir sokliessen ?u dürken, dass der k. Bundesratk den ikm Austobenden lllntsokeid nur naok roiklioker Brükung aller
darauk Le?ug badenden Verkältnisso ?u kassen gesonnen ist, und wir sokon daker diesem Bntsokeids auok mit allem

Vertrauen entgegen.
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